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g Rt s DIE EISENBAHN. [1876. Bp. IV.
GEISER, Dr. Professor, Escherhiuser, Ziirich. stets offenes Haus zu halten, und wirklich hat auch
GRISER. Stadthaumeister, Steinhiitte, Ziirich der Staat das hochste Interesse, dass alle Vorrichtungen
J i Vi o Dud q » b) ‘y 4 .

F.

*A.

*R. GNEHM. Assistent der Chemie, Chemiegebidude Poly-
technikum, Ziirich.

Président de la société
vaudoise des Ing. et Arch., Lausanne.

. HAUETER. Maschinenmeister, Ziirich.

W. HELLWAG. Oberingenicur der Gotthardbahn, Zivich.

J. KELTERBORN. Architect, St. Albanvorstadt, Basel.

H. R. MAEY. Ober- Ingenieur fiir Maschinenwesen, Zirich.

J. MEYER. Ingénieur en chef du chemin de fer de la
Suisse Occidentale, Lausanne.

.. GONIN. Ingénieur cantonal,

*R. MOSER, Ober-Ingenieur, Ziirich.
M. PROBST. Ingenieur der Briickenbauwerkstitte von

Orr & Co., Bern.
(. ULRICH, Avchitect, Aktuar des ziircher. Ing.- und Arch.-
Vereins, Kartoffelmarkt, Ziirich.
#(i. VOGT, Professor, Zeltweg 36, Hottingen hei Ziirich.

Die mit * bezeichneten Mitglieder bilden den in Ziirich
wohnenden engern Ausschuss, der die Geschifte mit der Redac-
- tion vermittelt.

Nebenbei machen wir darauf aufmerksam, dass jetzt schon
die ,Bisenbahn“ das geeignetste Blatt zu Bekanntmachungen bau-
technischen Inhaltes, Ausschreibungen von Concurrenzen, zur
Nachfrage oder Angebot von Materialien, Baurequisiten u. s. w.
sein diirfte, indem kein Blatt, selbst wenn es 20 Mal mehr
Abonnenten zdhlt, so vielen Ingenieuren und Architecten der
Schweiz in die Hidnde kommt, weil auf 20 Zeitungsleser noch
nicht ein Architect oder Ingenieur fallt.

Das Comité, die Redaction und der Verleger werden ihr
Moglichstes thun, der Zeitschrift die Unabhingigkeit zu be-
wahren, dem Programm gemiiss fiir Stoff zu sorgen und sie bestens
auszustatten, um die ,Eisenbahn¢ auch des grossern Leserkreises
wiirdig herzustellen. :

Das Redactions-Comil¢.

Die
Interessen der
Eisenbahnen.

Es ist eine auffallende Erscheinung, dass unser neunzehntes
Jahrhundert ein umfassenderes Verstindniss besitzt fiir die mili-
tarischen Erfordernisse der einzelnen Staaten als fiir die wirth-
schaftlichen Interessen der Staatsbiirger: wihrend die modernen
Staaten sich bemiihen, ihre militdrischen Verhiltnisse durch
eine reiche Gesetzgebung und durch noch reichere finanzielle
Mittel auszubilden und zu organisiren, gilt auf dem wirthschaft-
lichen Gebiete noch immer die bequeme Sentenz der Physio-
craten, das ,laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-
méme.* Noch auffallender scheint uns die Thatsache, dass man
in allen Liandern schon lédngst iiber dic Nothwendigkeit der
einheiflichen Verwaltung der Bisenbahnen jedes einzelnen Landes
in Kriegsfallen und einheitlicher Vorschriften iiber Betriebsvor-
richtungen und technische Verhilinisse einig ist, wiahrend sich
erst in neuester Zeit diese Reife der Anschauung auch auf das
eigentlich wirthschaftliche Gebiet des Verkehrswesens ausdehnt.
Um nur von unsern Verhiltnissen zu sprechen, so bezeichnet
es die Fassungsweise der gesetzgebenden Korper deutlich genug,
wenn man sich keinen Augenblick besinnt, die s@mmtlichen
Verwaltungen der Eisenbahnen des Landes fiir den Kriegsfall
ausser Function zu setzen, und den Betrieb des ganzen Netzes
einem vom Bundesrathe bestellten Oberbetriebschef zu iibergeben,
wihrend man anderseits die Eisenbahnen wirthschaftlich mit
Seelenrube sich gegenseitig ruiniren ldsst und ihnen hiezu noch
Mittel und Wege weist.

Man iiberbiirdet die Eisenbahnen mit Leistungen fir mili-
tirische Zwecke in Friedenszeiten, mit Vorbereitungen fiir Kriegs-
fille, mit Verpflichtungen auf Mittheilangen und Herausgabe
von statistischen Zusammenstellungen und Materialien aller
Art; die Bisenbahnen haben den recognoscirenden Offizieren

militdarischen Schweiz und die

einer Bahn, die Linie, das Material, die Stationspldtze allen
militirischen Anforderungen entsprechen, dass dies alles so
hergestellt werde, wie es fiir den Kriegszustand am leichtesten
verwendbar ist. dass das KEisenbahnnetz in sich rationell
angelegt, die Anschluss- und Uebergangsverhiltnisse im Innern
desselben verniinftigen Verkehrsprincipien entsprechen; aber
auf der andern Seite kennt der Staat keine Gegenleistung
gegeniiber diesen Verpflichtungen, er betrachtet vielmehr diese
letzteren als selbstverstindlich und leitet sie aus seinerm natiir-
ilichen Anrechte, welches er nach der Auslegung des Regalbe-
griffes an allen offentlichen Verkehrsmitteln zu haben glaubt,
ab. Hiedurch hat er nicht unwesentlich zu der preciren Lage
der Eisenbahnen beigetragen, und es wird auch hierin eine
Besserung nicht eintreten, so lange der Staat diese halbe Stellung
nicht aufgiebt.

Wir wollen versuchen, das bisherige Verhdltniss der mili-
tirischen Interessen und der Eisenbahnen zu betrachten. s
handelte sich urspriinglich immer um einen Compromiss zwischen
Staats- und Bahnverwaltung. Das Bundesgesetz von 1852 fir
sich bot noch ausserordentlich unbestimmte Anhaltspunkte, um
den Bahnbetrieb fiir den Kriegsfall den militdrischen Interessen
gemiiss zu organisiren, ja es scheint. als ob damals moch gar
nicht an die Moglichkeit gedacht wurde, dass unsere Eisenbahnen
je solchen Zwecken dienstbar wiirden. Es bestand in Folge
dessen thatsichlich nie ein organisivendes Gesetz dieser Art;
wol aber trat das Militirdepartement mit der Conferenz schweiz.
Eisenbahnverwaltungen in Unterhandlungen, welche sich lange
genug hinzogen. Man zog im Jahre 1866 in Erwigung, warum
die Beordnung dieser Angelegenheit und die Aufstellung eines
beziiglichen Reglementes nothwendig sei, und die Conferenz
beschloss, dem Militivdepartement eine besondere Commission
aus ihrer Mitte zur Verfiigung zu stellen. Es fanden auch Be-
sprechungen zwischen beiden statt; allein die Sache kam zu
keinem Abschluss, trotzdem der Entwurf einer Convention schon
unterm 11. und 12. April 1867 definitiv bereinigt und am 1.
Mai desselben Jahres dem Militirdepartement in einer Anzahl
von Exemplaren gedruckt tibergeben worden war.

Jener Entwurf war noch vollstindig im Sinne der Verwal-
tungen gehalten, obgleich man sich anderseits auch wundern
muss, wie dieselben doch in manchen Punkten die Nothwendig-
keit von Concessionen, welche der militirische Betrieb, sowie
die Vorstudien zu demselben, erfordern, anerkannten. Es war
damals noch kein Organ, welchem die oberste Leitung der
Bahnen hitte anvertraut werden konnen, vorhanden: es fehlte
noch sowol cin REisenbahndepartement, als die nunmehr ge-
schaffene Bisenbahnabtheilung des Generalstabes; in Folge dessen
sollte nach jenem Entwurfe die Leitung den Bahnen verbleiben,
wobei allerdings eine Centralisivung  derselben vorausgesehen
war. Das haben selbst die Bahnen nie bestritten, dass eine
Centralisirung wenigstens fiir diesen Fall durchaus geboten sei.
Aber der Entwurf blieb Entwurf. Man erwartete dic Revision
der Bundesverfassung, ein neues umfassenderes Eisen -
bahngesetz und im Gefolge der Bundesverfassung eine neue
Militdrorganisation. So iberraschte der deutsch-franzd-
sische Krieg und die Grenzbesetzung unser Land mitten in
diesem Provisorium! s war absolut kein Anhalt, keine Form
gesch ften, wie die Eisenbahnen in dieser Zeit sollten geleitet
werden: man war neuerdings auf einen Compromiss mit den
Bahnen verwiesen, wobei es lediglich auf deren Neigung an-
kam, bis zu welchem Grade sie auf ihre Autoritdt verzichten
wollten.

Am 23. Juli 1870, 9 Uhr Morgens, trat in Olten eine Con-
ferenz von hoheren Militirs und Eisenbahnbeamten unter dem
Vorsitze des Chef’s des Generalstabes zusammen und fasste fol-
gende Beschliisse :

1. Jeder Eisenbahngesellschaft verbleibt ihre Autonomie und
sie wird unter ihrer Verantwortlichkeit die Befehle der Militér-
behorden vollziehen;

2. Die Gesellschaften ernennen Vertreter, welche unter dem
Vorsitz der Militirbehorde eine vorberathende Commission bilden
und sich auf Einladung hin an einem bezeichneten Orte ein-
finden.

3. So schnell wie moglich soll der summarische Effectiv-
bestand der Angestellten folgender Dienstgruppen aufgenommen
werden :

a. des Betriebes und der Telegraphen,

b. des Zugkraftdienstes,

¢. des Bahndienstes,

d. des Commercicllen und der iibrigen Dienste
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Im Fernern soll das Inventar des Rollmaterials aufgenommen
werden und zwar:

a. der Locomotiven:
1. Giiterzugsmaschinen,
2. Gemischte und
3. Hilzugsmaschinen ;

b. der Wagen:
1. fiir den Truppentransport (Zahl der Plitze),
2. , , Pferdetransport SRS
3. » » Transport von Fahrzeugen ete.

4. Es wird der Wunsch ausgedriickt, dass alle Eisenbahn-
angestellten vom Militirdienste befreit werden und dass sie in
ihre Functionen zuriicktreten ;

5. Die Militartransporte haben den Vorrang vor den Civil-
transporten und werden durch den Generalstabschef befohlen ;

6. Jede Gesellschaft wird an das Generalstabsburean den
graphischen Fahrtenplan des gegenwiirtigen Dienstes in Doppel
einsenden. Jede Verinderung, die an demselben vorgenommen
wird, soll dem besagten Bureau vor Inkraftsetzung mitgetheilt
werden ;

7. Die schweizerische Centraldirection wird sich schriftlich’
an den Generalstabschef wenden, um ihm iiber eine eventuelle
Ueberwachung des Telegraphen und die Legung eines zweiten
Geleises' zwischen Aarau-Olten und Aarburg-Herzogenbuchsee
Bericht zu erstatten.

Diese Beschliisse charakterisiren in drastischer Weise die
Lage, in welcher sich damals die Schweiz beziiglich des Kriegs-
betriebes der Eisenbahnen befand. Man durfte an eine grossere
Centralisation der Verwaltung gar nicht denken, und die Be-
wahrung der Autonomie der (esellschaften war durchaus ge-
boten, denn sie allein hatten die Fihigkeit in Handen, das
schweizerische Eisenbahnnets zn leiten. Bs war ein Gliick fiir
uns, dass dasselbe nur fiir den Transport von eigenen Truppen
nach und von der Grenze und des einen desorganisirten fran-
zbsischen Armeecorps Verwendung finden musste.

Aus der Periode der Compromisse sind wir nurn durch die
neue Militdrorganisation gliicklich gerettet worden.

Das Mittel ist ein sehr categorisches: Es wurde ein Organ
geschaffen, welches im Kriegsfall die Leitung des Betriebes zu
iibernehmen hat, die Eisenbahnabtheilung des Generalstabes.
Damit wurde auch die in der Conferenz vom 23. Juli 1870 noch
unangetastete Autonomie der Gesellschaften zu Grabe getragen.
Ein sehr bestimmter und energischer Fortschritt! Rin Beweis,
dass man sich von der Nothwendigkeit einer vollstandigen Herr-
schaft iiber die Bahnen fiir den Kriegsfall nunmehr ganz deut-
liche Vorstellungen macht, dass aber auch nur dann diese Herr-
schaft eine durchgreifend sichere sein kann, wenn schon die
Friedenszeit dazu benutzt wird, sich der nothwendigen Kennt-
nisse, der statistischen Materialien zu beméchtigen und die néthi-
gen Vorrichtungen und Arbeiten auszufiihren, um stets fiir alle
politischen Wechselfille geriistet zu sein.

Allein wir miissen die gemachten Fortschritte mit einiger
Missigung auffassen und eine doppelte Erwigung zur Geltung
bringen : ;

Einmal diirfte es doch einiges Bedenken erregen, dass nun
die Eisenbahngesellschaften, welche doch immerhin Privatunter-
nehmungen sind, mit neuen Aufgaben belastet werden, welche
ihrer Prosperitdt nicht gerade giinstig sind. Das neue Corps
des Generalstabes wird eine Anzahl von Begehren zu stellen
haben, welchen die Verwaltungen schlechterdings nachzukommen
haben, ohne dass sie dafiir eine Gegenleistung beanspruchen
konnen. Der Art. 215 der Militérorganisation verspricht zwar
Entschidigung fiir eine Anzahl von Leistungen, besonders in der
Kriegszeit; allein derselbe erschopft noch bei weitem nicht die
grosse Anzahl von Leistungen, welche den Bahnen besonders
in Friedenszeit zugemuthet werden kounnten und auch sicherlich
noch zugemuthet werden. Es ist z. B. unzweifelhaft, dass die
Bahnen verpflichtet werden konnen, ihre Betriebsvorrichtungen
schon in der Friedenszeit so in Stand zu stellen, dass sie
nicht nur dem gewéhnlichen Betriebe geniigen, sondern auch
den Kriegsbetrieb erleichtern. In Folge dessen werden die
Bahnen successive diejenigen Besserungen und Aenderungen ihrer
Anlagen u. s. w. vorznnehmen haben, welche der Kriegsbetrieb
erfordern konnte, und es ist ebenso unzweifelhaft, dass hiefiir
der Bund keine Entschidigung zu leisten hat. Hs werden sich
eine Reihe von Postulaten dieser Natur sicherlich geltend machen,
und es frigt sich daher, ob wir in dieser Sachlage eine definitive
Stellung unserer militédrischen Interessen zu unseren Bahnen
erblicken diirfen. Wir glauben: nein! Wir glauben, das gegen-
wirtige Verhiltniss sei ein Uebergangsstadium, durch welches
— bewusst oder unbewusst — der Privatunternehmung deutlich
gemacht werden soll, dass sie sich ihrem innersten Wesen nach

n

nicht vereinigen lasse mit den Anforderungen, welche das mili-
tirische Interesse des Landes an die Eisenbahnen zu stellen
hat. Die Privatverwaltungen selbst werden hieriiber klarer denken,
wenn einmal bestimmte Forderungen an sie herantreten, wenn
sie stetsfort und mit Unerbittlichkeit daran gemahnt werden,
dass der Staat Anspriche erheben muss und dass dabei hohe,
Ja die hochsten vaterlindischen Interessen im Spiele sind ; sie
werden sich vielleicht jetzt damit trosten, dass sie all’ dies als
einen Tribut des Patriotismus auffassen, allein diese patriotischen
Leistungen konnten ihnen schliesslich doch zu dem Einsehen
verhelfen, dass das Hisenbahnwesen seinem ganzen Wesen nach
eigentlich durchaus Staatssache sei.

Ein anderes Moment der Erwigung ist folgendes: der Ueber-
gang vom gewdhnlichen Betrieb in den Kriegsbetrieb, scheint
ans bei der dermaligen Organisation (Art. 74, 207—213 der Mili-
tdrorganisation) noch an manchen Unvollkommenheiten zu leiden.
Der Oberbetriebschef, welcher die Militéirorganisation voraussieht
und von welchem nicht klar ist, ob er gleichzeitig als Offizier
der Eisenbahnabtheilung des Generalstabes gedacht wird oder
nicht, muss, solange unser Bisenbahnnetz unter eine Anzahl von
Privatunternehmungen vertheilt bleibt, unter den allerschwierigsten
Verhiltnissen die Generaldirection der schweizerischen Eisen-
bahnen iibernehmen. Er trifft ein Conglomerat von den ver-
schiedensten Betriebsgruppen, die fiir sich — je nach den be-
sonderen Verhiltnissen der einzelnen Gesellschaften — verwaltet
werden, jede fiir sich mit einem besouderen Betriebspersonal,
das nur in der spirlichsten Weise gegenseitig benutzt worden,
sich in natiirlichem Connex vorzugsweise nur mit dem eigenen
Netze befindet, und die Nachbarnetze kaum zur Noth oder gar
nicht kennt, fiir das cin durchgehender Verkehr, eine einheitliche,
centralisirte Leitung eine Ueberraschung wird, in welcher es sich
nur mit grosster Miihe orientiren kann und welches schliesslich
die lange eingeiibten Briuche und Vorschriften bei seinem Ueber-
tritte in das einheitliche Netz im Stiche lassen.

Ausserdem: der bunte Wirrwarr der Betriebsmittel und die
Controle iiber dieselben. Trotz aller bisherigen Bestrebungen
nach grisserer technischen Einheit im schweizerischen Risen-
bahnwesen darf dies nicht unterschitzt werden; denn wenn auch
eigentlich technische Schwierigkeiten vielleicht weniger auftreten
mogen, so dirfte doch die Benutzung des Wagenparkes fiir
Truppentransporte irgend welcher Art eine grosse Anzahl von
Inconvenienzen bieten, die jetzt wohl noch nicht geniigend ge-
wiirdigt werden. Die bisherigen Erfahrungen sind bei uns noch
gleich Null; denn ausser denjenigen wiahrend des deutsch-
franzdsischen Krieges wurden noch keine gemacht und selbst
diese giengen iiber uns unter wesentlich anderen Verhiltnissen;
weil jede Verwaltung ihre Autonomie beibehalten hatte und da-
mit auch das Betriebsmaterial im Ganzen stets auf dem eigenen
Netze verblieb. Es handelt sich dabei weniger um die Personen-,
als vielmehr um die Giiterwagen und hauptsichlich um die
Locomotiven und das Profil des lichten Raumes.

Wie gross die bisherigen Anforderungen waren, geht nicht
allein aus der bundesriithlichen Verordnung vom 9. August 1854
iiber die technische Einheit im schweizerischen Eisenbahnwesen
und den Art. 29 und ff. des Bundesgesetzes vom 23. Dez. 1872
hervor, sondern auch aus der ,Ordonnanz iiber die Einrichtung
der Eisenbahngiiterwagen fiir den Transport von Verwundeten
und Kranken® vom 18. September 1869, dem ,Reglement iiber
den Transport der Verwundeten und Kranken“ vom gleichen
Datum, sowie dem ,Specialreglement iiber die Benutzung det
Eisenbahnen zu Militértransporten vom 20. Mai 1867. Allein
selbst die Bahnen anerkennen, dass alle diese bisherigen An-
strengungen noch ungeniigend seien und sie sind in Folge dessen
auch im Begriffe, eine technische Conferenz ins Leben zu rufen,
welehe — als Vereinigung der schweiz Eisenbahntechniker -—
eine noch weitergehende Einheit in Betrieb und Technik an-
streben soll. Trotz dieser anerkennenswerthen Bemiihungen und
den damit verbundenen guten Absichten des technischen Inspec-
torates in Bern sind dies bisher immer nur mithsam aufgedrungene
Fortschritte, welche noch nicht im Stande sind, dem militirischen
Betrieb jene Gewihr zu bieten, welche er nun einmal unerbittlich
fordern muss. Jedem Unbefangenen muss sich die Ueberzeugung
aufdringen, dass diese Hinheitsbestrebungen immer auf eine
Leitung in einer Hand hinweisen und dass dieselben eine solche
Gestaltung der Dinge auch absolut fordern. Die militirischen
Interessen verlangen ecine so energische Einmischung in das
Eisenbahnwesen, dass dies mit dem System der Privatverwaltung
unvereinbar erscheint, sobald man wagt, hieriiber unabhéngig
nachzudenken.

Wir wollen diesen Satz noch aus einem andern Gesichts-
punkte beleuchten! Der Art. 213 der Militéirorganisation sagt :
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,Wenn der Bundesrath oder der Oberbefehlshaber im Interesse
der Landesvertheidigung die Anlage weiterer Geleise und an-
derer Bauten und Einrichtungen, oder die Zerstoruug bestehender
Anlagen als dringlich erachtet, so wird er die sofortige Voll-
ziehung anordnen.¢

Hiebei ist offenbar bereits an den Kriegsfall gedacht. Es
handelt sich bloss um die Anlage weiterer Geleise, also um
die Legung einer zweiten Spur, z. B. zwischen Aarau-Olten und
Aarburg-Herzogenbuchsee, mit andern Worten um einen Noth-
behelf und ein Nothrecht des Staates, wenn bereits der Kriegsfall
eingetreten; allein wir miissen dem Bunde des Recht zusprechen,
das Eisenbahnnetz des Landes in seinem Liniensystem so zu be-
herrschen , wie es -die Landesvertheidigung erfordert. Nicht
nur die Legung eines zweiten Geleises auf bestimmten Strecken
erst im Kriegsfall, sondern schon in Friedenszeiten, und mnoch
mehr, der Bau neuer Linien, welche die Landesvertheidigung
nothwendig oder wiinschbar macht, nicht nur die Verhinderung
solcher, welche derselben Gefahr bringen konnten, muss in der
Machtvollkommenheit des Bundes liegen, und — um die letzte
Consequenz dieser Auffassung zu berithren — wird der Bund
auch die Politik der internationalen Anschlussver-
hiltnisse ausiiben miissen. Das ist noch viel zu wenig er-
ortert worden, dass dieser letzte Punkt ein Cardinalpunkt der
schweizerischen Eisenbahnpolitik ist und dass er nur durch den
Bund selbst seine Geltung erlangen kann. Wir versuchen es,
dies in folgendem Sinne zu begriinden:

Bisher war die Hisenbahnpolitik in der Schweiz eine Politik
der localen Interessen, eine Politik der einzelnen Gesellschaften
oder der einzelnen Cantone, im Grossen und Ganzen spielte die
Concurrenz eine Hauptrolle und wir haben gezeigt, zu welchem
Resultate dies gefiihrt hat. Wir haben bereits eine Unzahl
Bahnen von localem Interesse gebaut und sind, obwohl wir mit
unserm Lande im Herzen Europa’s liegen, von den internatio-
nalen Anschliissen nur gestreift, in der Hauptsache aber ganz
umgangen. Wir schliessen nur im Norden und Westen unsere
Linien an das Ausland an, wihrend ein Anschluss nach Siiden
erst in einer Reihe von Jahren sich vollzieht und noch keiner
nach dem Osten gefunden ist: von vier Grossmichten umgeben,
haben wir bloss Frankreich und Deutschland durch Schienen-
stringe mit uns verbunden; wihrend die Verbindung mit Italien
erst bevorsteht und fiir Oesterreich noch keine gesichert ist.
Das ist strategisch ausserordentlich wichtig; denn wenn einmal
das Princip ausgesprochen, dass die natirlichen Umwallungen
des Landes durch moglichst giinstige Verkehrsadern (Eisenbahnen
und Tunnels) unterbrochen werden sollen, so muss dasselbe nach
allen Richtungen geltend gemacht werden: das Land muss nach
allen Seiten hin gedffnet, das Gleichgewicht der Verkehrsadern,
welche uns mit unsern Nachbarstaaten verbinden, vollkommen
hergestellt werden. Die Ausfilhrung dieses Grundsatzes wiirde
ausser dem Durchbruch des Gotthard noch eine Verbindung nach
Osten erheischen und zwar durch Biindten.

In dieser Frage gehen die strategischen und commerciellen In-
teressen der Schweiz durchaus einig, so dass wir die Anregung einer
directen Linie Paris-Constantinopel iiber Chur oder Mayenfeld
nach Botzen strategisch unzweifelhaft begriissen miissen ; gerade
so verhilt es sich mit dem Durchstich des Arlberges; allein es
tritt hier der wichtige Unterschied ein, dass der Arlbergdurch-
stich nicht auf Schweizerboden zu liegen kéme, wihrend ein’
biindtnerischer Tunnel immerhin in unserer Hand bliebe.

Dies sind nun allerdings Aufgaben einer Politik, welche nur
der Bund selbst ausiiben kann, welcher gegeniiber nur noch die
Interessen des gesammten schweizerischen Eisenbahnnetzes in
Anbetracht fallen konnen; wihrend jede Localinteressenwirth-
schaft griindlich beseitigt und auf Nimmerwiedersehen verab-
schiedet werden muss.

Ziirich, December 1875.

Steinmann-Buchenr.

Die Wassermotoren der Schweiz.

Fiir die Internationale Ausstellung in Philadelphia

bearbeitet von
W. Weissenbach, Maschinen-Ingenieur.

Eine hervorragende Rolle bei der Forderung der industriellen
Landesthitigkeit spielen die zahlreichen Wasserkrifte, welche
mit der unserer mannigfaltigen Bodenformation entsprechenden
Reichhaltigkeit und Verschiedenartigkeit ihrer Hauptfactoren
auftreten. Um so mehr mag es Interesse bieten, deren vor-
handene Beniitzung durch Motoren in nihere Untersuchung zu
ziehen, nachdem bisher nur die Zahl der Wasserpferdekriifte
gezihlt war, ohne jegliche nihere Constatirung der Beschaffenheit
einzelner Werke. Weil die kleineren Motoren nicht ebenso

detaillirt behandelt werden konnen wie die grossern, deren
Constructionsdaten einer Sammlung zugénglicher sind, so wurde
nothigen Ortes eine bestimmte Grenze gezogen.

Grossere practische Wichtigkeit hétte freilich eine der
Wirklichkeit annihernd entsprechende Angabe der vorhandenen
aber noch nicht beniitzten, zar Anlage von Motoren geeigneten
Stellen der Wasserldufe, welche zugleich den iibrigen Bedingungen
fiir industrielle Unternehmungen geniigen miissten. Eine derartige
Erforschung der disponibeln Krifte wiirde aber jahrelanger
Arbeit mehrerer Techniker bediirfen, und wird desshalb richtiger
den Industriellen und Behérden einzelner Landestheile iiber-
lassen. Immerhin mégen die nachstehenden Resultate bei solchen
Untersuchungen auch Verwendung finden, da sie angeben, in
welchem  Masse momentan verschiedene Landestheile, Fluss-
gebiete und Fliisse ausgebeutet werden.

An dieser Stelle sei ailen Behorden und Privaten der
schuldige Dank ausgesprochen, deren Angaben die vorliegende
Zusammenstellung ermdglicht haben, welche einen Bestandtheil
der Skizzen iiber schweizerisches Ingenieurwesen
fiir die Ausstellung in Philadelphia bilden soll.

Benutzte Wasserkrifte in Pferdestirken nach Cantonen und

Motorsystemen.

’ Grossere Turbinen. Vel |

Cantone. und Total.

! Girardt. Jonvalt. | Tangentrid. [kl. Turbinen.

Zirich ... ... ... | 192 3337 353 3788 9 400
Bern oo | 940 1530 51 6179 8700 |
Luzern... ... .|| 443 168 16 1973 2600 |
Wi S B 1200 — — 150 1350 |
Sehwyz... ... ... || 165 100 114 721 1100 ||
Unterwalden ... || 50 — — 350 400 |
@lanus R ORI oT 1924 550 1039 3300 |
Zugs s e 962 420 226 292 1900 |
Freiburg ... ... 690 = = 1910 2600 |
Solothurn ... ... 925 201 2 748 1 900 |
Basel 705 160 D 720 1600 |
Schaffhausen ... 147 920 = 733 1 800 !:
Appenzell ... ... 151 - — 1249 1 400 1

St. Gallen ... ... 1928 490 920 3962 7 300
Graubiindten ... 253 856 260 2231 3600 |
Aargau ... ... ... 521 1602 70 4207 6400 |

Thurgau ... ... 810 376 414 2 500 4100
ltess1ni S E e 930 60 — 2 310 3300 |
Waadt ... ... ... 750 — — 3150 3900 |
Wiallis ot e 68 — - 1432 1500 |
Neuenburg... ... 123 — — 1077 1200 |
(@entei:Es oy 215 — — 285 500 |
\ (Tiotall s 14 855 11 444 3045 41006 | 70350 |

Vorstehende Zahlen reprisentiren die Maximalleistungen
der Wasserwerke in Pferd ekraften, welche bei Wassermangel
oder auch zum Theil bei Hochwasser bedeutend reducirt er-
scheinen, so dass man die wahrscheinlichen Durchschnittszahlen
zwischen 2/3 und 3/4 der Tabellenwerthe suchen darf; letztere
sind desshalb wie alle nachfolgenden nur relativ richtig, geben
aber dessenungeachtet ein moglichst genaues Bild der Wasser-
verwerthung, da iberall gleichmiissig die Maximalkrifte zu
Grunde gelegt sind.

Die Genauigkeit wurde dadurch moglichst erhoht, dass
die Summationszahlen der letzten eidgendssischen Volks-
zahlung, welche in Pferdekriften ohne Angabe der Motoren
gesammelt sind, verglichen wurden mit neuern Aufnahmen ein-
zelner Cantone, dass ferner iiber simmtliche Motoren mit mitt-
leren und grossern Leistungen detaillirte Daten gesammelt
wurden und dass schliesslich die Summe der kleinen Wasser-
werke durch die vorhandene Statistik der Mahlginge und Sage-
miihlen corrigirt werden konnte.

Obwohl die Schweiz an stéirkeren Motoren reich ist, so
spielen doch die kleinen Werke eine Hauptrolle, denn es gehdren
der Kleinindustrie iiber 40 000 Pferdekrifte oder circa
sechszig Procent der Totalkraft an.

Wihrend die industriellen Cantone Ziirich, Glarus, St. Gallen,
Zug, Basel, Aargau etc. sowie in Folge der Gotthardinstallation
die Cantone Uri und Tessin in den Rubriken fiir grossere Turbinen
hervorragen, haben die Tréiger der Landwirthschaft Bern, Luzern
Waadt ete. in der vierten Rubrik hohere Zahlen, sowie auch
die industriellen Cantone Appenzell und Neuenburg, deren
Fabrication kleinere Krifte beansprucht. —

Die Resultate bieten aber nicht allein ein Bild der Landes-
thitigkeit, sondern sie beweisen auch, dass unsere Industriellen



	Die militärischen Interessen der Schweiz und die Eisenbahnen

